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Merkblatt 

Prüfung Omnibusverkehr 
Ablauf der Prüfung 
 

Die Fachkundeprüfung für den Straßenpersonenverkehr – ausgenommen Taxen 
und Mietwagenverkehr – setzt sich aus zwei schriftlichen Prüfungsteilen und 
gegebenenfalls einem ergänzenden mündlichen Prüfungsteil zusammen. 
Der erste Teil der schriftlichen Prüfung besteht aus Fragen, die entweder Multiple-
Choice-Fragen mit vier Antworten zur Auswahl oder Fragen mit direkter Antwort 
oder eine Kombination beider Systeme umfassen der zweite Teil aus einer 
schriftlichen Übung/Fallstudie. Der Zeitansatz für jede schriftliche Teilprüfung 
beträgt zwei Stunden. 
Der mündliche Teil der Prüfung soll eine halbe Stunde je Prüfling nicht 
überschreiten. 
 

Anmeldung zur Fachkundeprüfung 
 

Eine Anmeldung zur Prüfung erfolgt mit beigefügtem Formular. 
 
Für die Durchführung der Prüfung erhebt die Niederrheinische IHK eine Gebühr in 
Höhe von 188,00 Euro, die bereits mit dem Eingang der Prüfungsanmeldung bei 
der Niederrheinischen IHK fällig wird. Der Prüfungsteilnehmer hat zum Nachweis 
der Zahlung eine Kopie des Überweisungsbeleges der Anmeldung zur Prüfung 
beizufügen. 
Erst nach Eingang des Anmeldeformulars und der Prüfungsgebühr bei der 
Niederrheinischen IHK liegt eine verbindliche Anmeldung zur Prüfung vor. 
Spätestens 12 Werktage vor dem schriftlichen Prüfungstermin soll die Einladung 
zur Prüfung erfolgen. 

 
Prüfungsausschuss Straßenpersonenverkehr 
 

Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg hat folgende Personen in den Prüfungsausschuss 
Straßenpersonenverkehr berufen: 
Vorsitz: Jens Wischerhoff 
 Ernst-Stefan Dören 
Beisitzer: Michael Dickmann 
 Belinda Geritzmann 
 Mareike Nußbaum 
 Thomas Schatorjé 
 Daniel Schepers 
 Peter Schellen 
 Theo Verhuven 
 Stefan Vollert 
Der Prüfling hat das Recht, Prüfer wegen Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. 
Ein etwaiger Befangenheitsantrag ist zur Vermeidung eines vergeblichen 
Prüfungs-termins unter Angabe der Ablehnungsgründe der Anmeldung zur 
Prüfung beizufügen. 
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Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg 
Abteilung Verkehr und Logistik 
Postfach 10 15 08 
47015 Duisburg 

Anmeldung zur Fachkundeprüfung Personenkraftverkehr (Omnibusverkehr) 
 

Hiermit melde ich mich zur Fachkundeprüfung Personenkraftverkehr an, die die in Anhang I Teil I 
der EG-Richtlinie über die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers (EG 1071/2009) 
genannten Sachgebiete umfasst. 
 

Meine persönlichen Angaben lauten wie folgt: 
 

Name _____________________ Vorname ________________________ 
 

geboren am _____________________ Geburtsort ________________________ 
 

Geburtsland _____________________ Nationalität ________________________ 
 

Straße/Nr. _____________________ PLZ+Wohnort  ________________________ 
 

Telefon _____________________ 
 
Ich bitte, mich frühestens ab dem __________________ für eine Prüfungsteilnahme vorzumerken. 
 

Über die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses Straßenpersonenverkehr wurde ich 
informiert. Mir ist bekannt, dass ich berechtigt bin, Prüfer wegen Besorgnis der Befangenheit 
abzulehnen und ein etwaiger Befangenheitsantrag zur Vermeidung eines vergeblichen 
Prüfungstermins dieser Anmeldung schriftlich und unter Angabe der Ablehnungsgründe 
beizufügen ist. 
 

Mir ist des Weiteren bekannt, dass ich eine Prüfungsgebühr in Höhe von 188,00 € zu entrichten 
habe und die Gebührenschuld bereits mit dem Eingang der Prüfungsanmeldung bei der IHK 
entsteht. Bei einem Rücktritt von der Prüfung aus gesundheitlichen Gründen ist spätestens drei 
Tage nach dem Prüfungstermin ein entsprechendes ärztliches Attest im Original, das nicht später 
als am Prüfungstag ausgestellt wurde, der Niederrheinischen IHK vorzulegen. Bleibt der Prüfling 
der Prüfung unentschuldigt fern oder legt sein ärztliches Attest nicht fristgerecht vor, verfällt die 
Prüfungsgebühr. 
 

Die Prüfungsgebühr in Höhe von 188,00 € wurde von mir auf das Konto der Niederrheinischen IHK 
 

          im Service Center 
IBAN: DE96350500000201005899   □   ____________ 
BIC: DUISDE33XXX    
Bank: Sparkasse Duisburg   SC-Du_________ 
Stichwort: Prüfung Omnibusverkehr überwiesen   bar eingezahlt. 
 

Eine Kopie des Überweisungsbeleges liegt dieser Anmeldung als Anlage bei. Erst nach Eingang 
der Prüfungsgebühr und der Kopien des Personalausweises/Reisepasses kann eine 
Einladung zur Prüfung erfolgen. Ich bin informiert worden, dass meine persönlichen Daten gem. 
Datenschutz-Grundverordnung bei der Niederrheinischen IHK gespeichert werden. 
 
 
 
Datum _______________________ Unterschrift ____________________________ 
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